
Anlage zum Merkblatt Rechtliche Betreuung – "Freiheitsentziehende Maßnahmen", § 1906 Abs. 4 BGB 
 
Hilfe bei der Entscheidungsfindung nach Prüfung aller möglichen Alternativen  
  
Welche freiheitsentziehende Maßnahme ist erforderlich? 

 Bettgitter 
 Fixiergurt 
 Stecktisch 
 Bauchgurt 
 Sonstige _________ 

 
Die Maßnahme bedarf keiner Genehmigung, wenn 

  der Bewohner oder die Bewohnerin bewegungsunfähig ist 
  sie als Schutz gegen unbewusstes Herausfallen dient 
  sie zur Lagerung oder Lagerungshilfe dient (z. B. bei Pflegehandlungen) 

 nur zur Unterstützung dient (z. B. Hilfe beim aufrechten Sitzen) 
 
    Wenn die Maßnahme nicht freiheitsentziehend ist: 

     soll sie dokumentiert werden (z. B. Pflegedokumentation) 
      soll ein Gericht nicht eingeschaltet werden 
  

 Wenn die Maßnahme freiheitsentziehend ist, muss geklärt werden: 
 Kann der Bewohner oder die Bewohnerin selbst einwilligen? 
  Nein  Ja 
 
      Dokumentieren (Pflegedokumentation) 
      Zustimmung d. Bewohner/Bewohnerin einholen 
     Keine Einschaltung des Gerichts erforderlich 
 
 Hat die Person Vollmachtnehmer oder Betreuer? 
  Nein  Ja 
 
      Abklärung mit Bevollmächtigten oder Betreuern, 
     die die Genehmigung bei Gericht beantragen, ob die Maßnahme 

verhältnismäßig ist (z.B. Dauer der FM) und es keine mildere Mittel gibt (z. B. 
Pflegerollstuhl) 

 
      Milderes Mittel 
 
     Nein  Ja   Beantragung bei der  

      Krankenkasse/ 
         Absprache mit der Pflege 

 
 

Bevollmächtigter, Betreuer beantragen Genehmigung bei Gericht § 1906 Abs. 2 
i.V.m. Abs. 4 BGB 

 
 Anregung an das Gericht auf Errichtung einer rechtlichen Betreuung, § 1896 BGB 
 
   Gibt es potentielle, geeignete Personen für die Betreuung? 
  Nein  Ja 
 
      Name, Adresse, Telefonnummer und 
      Verwandtschaftsverhältnis mitteilen 
      Namen, Adressen und Telefonnummern 
      behandelnder Ärzte mitteilen 
  Bei der Anregung auf Betreuung erwähnen. 
 

Möglichst ärztliches Attest beifügen, aus dem sich die Grunderkrankung (Diagnose) für die 
Einwilligungsunfähigkeit und die Erforderlichkeit der freiheitsentziehenden Maßnahme ergibt. 
 

Der Betreuer oder die Betreuerin muss eine freiheitsentziehende Maßnahme beantragen, vom Betreuungsgericht 
genehmigen lassen, anordnen und fortlaufend auf ihre Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit überprüfen, § 1906 
Abs. 4 BGB. 




